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1. Allgemeines

1.1 Anwendungsbereich

Die vorliegende Richtlinie gilt für die werkseigene Produktionskontrolle sowie für die Ü-
berwachung und Zertifizierung von vorgefertigten Bauteilen aus Beton, Stahlbeton oder
Spannbeton im Zusammenhang mit dem Gütesicherungsverfahren des BGB. Mit den be-
rücksichtigten Anforderungen entsprechend DIN EN 13369, DIN 1045-4:2001-07 und
weiterer harmonisierter europäischer Normen (z. B. DIN EN 1338 und DIN EN 1339) ist
diese Richtlinie geeignet als Grundlage für die werkseigene Produktionskontrolle im Zu-
sammenhang mit der Überwachung und Zertifizierung. Für Bauprodukte mit einer werks-
eigenen Produktionskontrolle sowie einer Überwachung und Zertifizierung nach dieser
Richtlinie können Annahmeprüfungen zur Überprüfung der Beurteilung der Konformität in
der Regel entfallen.

1.2 Begriffe

Die technischen Regeln sind Dokumente, die die technischen Anforderungen festlegen,
die ein Bauprodukt erfüllen muss z. B. Normen, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen
und Zulassungen im Einzelfall etc. (s. aktuelle Bund Güteschutz Beton-Liste der techni-
schen Regeln).

Die werkseigene Produktionskontrolle ist die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierli-
che Überwachung und Lenkung der Produktion für jedes Herstellwerk, um sicherzustel-
len, dass die von ihm hergestellten Produkte den Anforderungen der maßgebenden tech-
nischen Regeln entsprechen. Die werkseigene Produktionskontrolle ist somit einer Pro-
zesslenkung entsprechend DIN EN ISO 9001 gleichzusetzen.

Die Fremdüberwachung umfasst die regelmäßige Überprüfung der werkseigenen Produk-
tionskontrolle und des Bauprodukts durch eine dafür anerkannte Stelle (Überwachungs-
stelle), um festzustellen, ob das Bauprodukt den zugrunde liegenden technischen Regeln
entspricht.

Die Produktzertifizierung umfasst die Feststellung der Übereinstimmung des Bauprodukts
mit den zugrunde liegenden technischen Regeln anhand der Beurteilung und abschlie-
ßenden Bewertung der Ergebnisse der Fremdüberwachung sowie der Erteilung eines Zer-
tifikats durch eine anerkannte Stelle (Zertifizierungsstelle).

Das Produkt-Zertifikat bescheinigt, dass das Bauprodukt den zugrunde liegenden techni-
schen Regeln entspricht und einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer Fremd-
überwachung unterliegt.

Der Konformitätsnachweis (Übereinstimmungsnachweis) ist der Nachweis des Herstellers,
dass die Produkte den Anforderungen der technischen Regeln entsprechen. Er erfolgt auf
der Grundlage der Aufzeichnungen im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle.

Die Annahmeprüfung ist eine Überprüfung zur Beurteilung der Konformität durch den
Kunden und wird in der Regel nur bei Bauprodukten erforderlich, die keiner Fremdüber-
wachung und Produktzertifizierung unterliegen.
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1.3 Grundsätze

Für die Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle ist der Hersteller verant-
wortlich. Er muss über geeignetes Fachpersonal, Einrichtungen und Geräte verfügen. Er
hat für jede Produktionsstätte eine(n) Verantwortliche(n) zu benennen. Soweit für das
Personal besondere Qualifikationsanforderungen in den technischen Regeln enthalten
sind, sind diese zu beachten (z. B. erweiterte betontechnologischen Kenntnisse, Nach-
weis der Ausbildung zum Schweißfachmann).

Der Hersteller hat die werkseigene Produktionskontrolle entsprechend der Art der Pro-
dukte und der Art der Produktionsprozesse einzurichten.

Die werkseigene Produktionskontrolle muss folgende Maßnahmen einschließen:

-  Kontrollen der Ausgangsstoffe und sonstiger Bestandteile,

-  Kontrollen während der Herstellung in festgelegten Abständen,

-  Kontrollen der fertigen Produkte in festgelegten Abständen sowie

-  Kontrollen der technischen Einrichtungen.

Die Kontrollen haben produktionsbegleitend so zu erfolgen, dass eine zuverlässige Aus-
sage zur Fertigungsqualität möglich ist.

Soweit in den technischen Regeln (s. aktuelle Beton Güteschutz Beton-Liste der techni-
schen Regeln) nicht anders festgelegt, müssen nach Art, Umfang und Häufigkeit mindes-
tens die Maßnahmen gemäß Abschnitt 2 erfolgen; Abweichungen sind nur mit Zustim-
mung der Fremdüberwachung möglich; die Zustimmung ist zu dokumentieren. Häufigere
Prüfungen und Prüfungen an einer größeren Anzahl von Proben können u. U. notwendig
sein. Für die Prüfungen sind kalibrierte und – soweit vorgeschrieben – geeichte Prüfma-
schinen zu verwenden.

Bei unzureichendem Ergebnis von Prüfungen sind vom Hersteller unverzüglich die erfor-
derlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Produkte, die den Anforde-
rungen nicht entsprechen, sind auszusondern und entsprechend zu kennzeichnen. Nach
Abstellen des Mangels ist – soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mangelbesei-
tigung erforderlich – die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

Für die Durchführung der Überwachung und Zertifizierung ist eine Güteschutzgemein-
schaft im Bund Güteschutz Beton – über die Anforderungen der jeweiligen Norm hinaus-
gehend – auf der Basis des Bund Güteschutz Beton-Gütesicherungsverfahrens sowie von
in technischen Regeln festgelegten speziellen Überwachungs- und Zertifizierungs-
grundsätzen zuständig. Sofern alle Voraussetzungen des Gütesicherungsverfahrens sowie
die nachfolgenden Festlegungen erfüllt sind, wird auf der Basis des Gütesicherungsver-
fahrens ein Produkt-Zertifikat erteilt.

1.4 Aufzeichnungen

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind nachvollziehbar aufzuzeich-
nen und – ggf. statistisch – auszuwerten.

Die Aufzeichnungen über durchgeführte Baustoffprüfungen (s. Abschnitt 2.1), über
durchgeführte Prüfungen im Rahmen der Herstellung (s. Abschnitt 2.2) und über durch-
geführte Prüfungen der Ausrüstung (s. Abschnitt 2.3) müssen mindestens folgende An-
gaben enthalten:

-  Bezeichnung der Produkte (mit Angabe der maßgebenden Technischen Regeln),
-  Art und Datum der Prüfung,
-  Ergebnis der Prüfung und Vergleich mit den festgelegten Anforderungen,
-  Unterschrift des Prüfers,
-  Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.
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Die Aufzeichnungen über durchgeführte Prüfungen an fertigen Produkten (s. Aschnitt 2.4)
müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

-  Bezeichnung der Produkte (Technische Regel),
-  Datum der Herstellung,
-  Datum der Prüfung,
-  Ergebnis der Prüfung und Vergleich mit den festgelegten Anforderungen,
-  Unterschrift des Prüfers,
-  Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren

2 Prüfpläne

2.1 Baustoffprüfungen

Es gelten die Prüfpläne entsprechend DIN EN 13369 (s. Anhang A.1).

Es dürfen nur Materialien mit nachgewiesener Zertifizierung verwendet werden. Die An-
forderungen an die Eignung der verwendeten Materialien müssen in der Dokumentation
der Produktionskontrolle angegeben werden.

Zusätzlich zu den jeweiligen produktbezogenen technischen Regeln (s. Produktgruppen-
Einteilung, Anlage zum Gütesicherungsverfahren) können Prüfungen analog DIN EN 206-
1, DIN 1045-2, DIN 1045-3 und DIN 1045-4 erforderlich werden.

2.2 Prüfung der Herstellung

Es gelten die Prüfpläne entsprechend DIN EN 13369 (s. Anhang A.2).

Zusätzlich zu den jeweiligen produktbezogenen technischen Regeln (s. Produktgruppen-
Einteilung, Anlage zum Gütesicherungsverfahren) können Prüfungen analog DIN EN 206-
1, DIN 1045-2, DIN 1045-3 und DIN 1045-4 erforderlich werden.

2.3 Prüfung der Ausrüstung

Es gelten die Prüfpläne entsprechend DIN EN 13369 (s. Anhang A.3).

Zusätzlich zu den jeweiligen produktbezogenen technischen Regeln (s. Produktgruppen-
Einteilung, Anlage zum Gütesicherungsverfahren) können Prüfungen analog DIN EN 206-
1, DIN 1045-2, DIN 1045-3 und DIN 1045-4 erforderlich werden.

2.4 Prüfung des Endprodukts

Es gelten die Prüfpläne entsprechend DIN EN 13369 (s. Anhang A.4).

Hinsichtlich Gegenstand, Art, Anforderungen und Häufigkeit der Prüfungen gelten zusätz-
lich die jeweiligen produktbezogenen technischen Regeln (s. Produktgruppen-Einteilung,
Anlage zum Gütesicherungsverfahren).
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3 Überwachung und Zertifizierung

3.1 Allgemeines

Für Bauprodukte von Herstellern, die nach dieser Richtlinie überwacht und zertifiziert
werden, ist keine Annahmeprüfung zur Bestätigung der Konformität erforderlich.

3.2 Überwachung

3.2.1 Allgemeines
Die Überwachung bzw. Fremdüberwachung erfolgt auf der Basis des Gütesicherungsver-
fahrens des Bund Güteschutz Beton mindestens zweimal jährlich durch eine Güteschutz-
gemeinschaft im Bund Güteschutz Beton. Sie umfasst die Überprüfung der werkseigenen
Produktionskontrolle und die Prüfung der Produkte.

3.2.2 Prüfung und Beurteilung der werkseigenen Produktionskontrolle
Die Prüfung der werkseigenen Produktionskontrolle erfolgt mittels checklistenartig vorge-
bereiteten Überwachungsberichten. Sie werden abschließend vom Überwachungsbeauf-
tragten und dem Leiter der Überwachungsstelle unterzeichnet.

Die Bewertung der im Überwachungsbericht dokumentierten Feststellungen erfolgt ent-
sprechend den Bewertungsmaßstäben des Bund Güteschutz Beton.

3.2.3 Produktprüfungen im Rahmen der Überwachung
Die Probenahme erfolgt mittels checklistenartig vorbereiteten Entnahmeprotokollen ent-
sprechend dem Gütesicherungsverfahren des Bund Güteschutz Beton. Weitere Vorgaben
hinsichtlich Prüfung, Prüfstelle und Prüfergebnissen sind ebenfalls dem Gütesicherungs-
verfahren des Bund Güteschutz Beton zu entnehmen. Die Bewertung der Prüfergebnisse
erfolgt entsprechend den Bewertungsmaßstäben des Bund Güteschutz Beton.

3.4 Produkt-Zertifizierung

Die Zertifizierung erfolgt auf der Basis der nach den Bewertungsmaßstäben des Bund
Güteschutz Beton bewerteten Feststellungen der Überwachung, einschließlich Prüfergeb-
nissen der entnommenen Proben durch eine Güteschutzgemeinschaft im Bund Güte-
schutz Beton entsprechend dem Gütesicherungsverfahren des Bund Güteschutz Beton.
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Zitierte Normen:

DIN 488-1 Betonstahl; Sorten, Eigenschaften, Kennzeichen
DIN 1045-2 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton – Teil 2: Beton – Festlegung, Eigen-

schaften,
Herstellung und Konformität – Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1

DIN 1045-3 –; Teil 3: Bauausführung
DIN 1045-4 –; Teil 4: Ergänzende Regeln für die Herstellung und Konformität von Fertigteilen
DIN 1164 Zement mit besonderen Eigenschaften – Zusammensetzung, Anforderungen, Überein-

stimmungsnachweis
DIN V 1201 Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton für Abwasserleitungen

und -kanäle - Typ 1 und Typ 2 - Anforderungen, Prüfung und Bewertung der Konformität
DIN 4099 Schweißen von Betonstahl; Ausführung und Prüfung
DIN V 18998 Beurteilung des Korrosionsverhaltens von Zusatzmitteln nach Normenreihe DIN EN 934
DIN EN 197-1 Zement – Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitätskriterien von Nor-

malzement
DIN EN 206-1 Beton – Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität
DIN EN 450 Flugasche für Beton – Definitionen, Anforderungen und Güteüberwachung
DIN EN 934-2 Zusatzmittel für Beton, Mörtel und Einpressmörtel – Teil 2: Betonzusatzmittel; Definitionen

und Anforderungen, Konformität, Kennzeichnung und Beschriftung
DIN EN 1097-6 Prüfverfahren für mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskörnungen

– Teil 6: Bestimmung der Rohdichte und der Wasseraufnahme
DIN EN 1338 Pflastersteine aus Beton – Anforderungen und Prüfverfahren
DIN EN 1339 Platten aus Beton – Anforderungen und Prüfverfahren
DIN EN 10080 Stahl für die Bewehrung von Beton - Schweißgeeigneter Betonstahl - Allgemeines; Deut-

sche Fassung EN 10080:2005
DIN EN 10138-1 Spannstähle – Teil 1: Allgemeine Anforderungen
DIN EN 12350-1 Prüfung von Frischbeton – Teil 1: Probenahme
DIN EN 12350-2 –; Teil 2: Setzmaß
DIN EN 12350-3 –; Teil 3: Vebe-Prüfung
DIN EN 12350-4 –; Teil 4: Verdichtungsmaß
DIN EN 12350-5 –; Teil 5: Ausbreitmaß
DIN EN 12350-6 –; Teil 6: Frischbetonrohdichte
DIN EN 12350-7 –; Teil 7: Luftgehalte - Druckverfahren
DIN EN 12390-1 Prüfung von Festbeton – Teil 1: Form, Maße und andere Anforderungen an Probekörper

und Formen
DIN EN 12390-2 –; Teil 2: Herstellung und Lagerung von Probekörpern für Festigkeitsprüfungen
DIN EN 12390-3 –; Teil 3: Druckfestigkeit von Probekörpern
DIN EN 12390-9 –; Teil 9: Frost- und Frost-Tausalz-Widerstand, Abwitterung
DIN EN 12620 Gesteinskörnungen für Beton
DIN EN 12878 Pigmente zum Einfärben von zement- und/oder kalkgebundenen Baustoffen – Anforderun-

gen und Prüfung
DIN EN 13055-1 Leichte Gesteinskörnungen – Teil 1: Gesteinskörnungen für Beton, Mörtel und Einpress-

mörtel
DIN EN 13369 Allgemeine Regeln für Betonfertigteile

Richtlinien und Merkblätter:

BGB-Gütesicherungsverfahren
BGB-Richtlinie Nicht genormte Betonprodukte – Anforderungen und Prüfungen
DAfStb-Richtlinie Vorbeugende Maßnahmen gegen schädigende Alkalireaktion im Beton



RiWPK Juni 2005  Seite 7

Anhang A.1 Baustoffprüfungen
1 2 3 4Lfd.-

Nr.
Gegenstand der

Prüfung
Verfahren Ziel Prüfhäufigkeit

1 Zement
nach DIN EN 197-1 oder
DIN 1164 1)

Prüfung des Liefer-
scheins oder Etiketts auf
der Verpackung vor dem
Entladen auf Überein-
stimmung mit der Be-
stellung 4)

Sicherstellung, dass die
Lieferung der Bestellung
entspricht, richtigen Ur-
sprungs ist und die Über-
einstimmung mit den
Anforderungen in
DIN EN 206-1/ DIN 1045-
2, Abs. 5.1.2 bis 5.1.6
gegeben ist

Jede Lieferung

2 Gesteinskörnung
nach DIN EN 12620 oder
DIN EN 13055-1 1)  2)

Prüfung des Liefer-
scheins oder Etiketts auf
der Verpackung vor dem
Entladen einschl. Sicht-
prüfung auf Überein-
stimmung mit der Be-
stellung hinsichtlich
Korngröße und Verun-
reinigungen4)

Sicherstellung, dass die
Lieferung der Bestellung
entspricht, richtigen Ur-
sprungs ist und die Über-
einstimmung mit den
Anforderungen in
DIN EN 206-1/ DIN 1045-
2, Abs. 5.1.2 bis 5.1.6
gegeben ist

- Jede Lieferung

- Periodisch in Abhän-
gigkeit von den örtli-
chen oder Lieferbedin-
gungen bei Lieferung
vom Bandförderer und
von der gleichen La-
gerstätte

3 Prüfung durch Siebana-
lyse nach DIN EN 933-1

Übereinstimmung mit
vereinbarter Körnung

4 Geeignetes Prüfverfah-
ren

Bewertung von Verunrei-
nigungen oder Kontami-
nationen

5 Prüfung der Wasserauf-
nahme nach
DIN EN 1097-6
Nicht erforderlich, wenn
der Zweck mit anderen
geeigneten Prüfungen
nach A 3.1 oder A 4.1
erfüllt wird

Beurteilung des effektiven
Wassergehalts des Betons
(s. DIN EN 206-1 und
DIN 1045-2, Abs. 5.4.2)

- Regelmäßig in Abhän-
gigkeit von den örtli-
chen oder Lieferbedin-
gungen 5)

- 1. Lieferung von einer
neuen Lagerstätte

- In Zweifelsfällen nach
der Sichtprüfung

6 Prüfung des Liefer-
scheins oder Etiketts auf
der Verpackung vor dem
Entladen auf Überein-
stimmung mit der Be-
stellung 4)

Sicherstellung, dass die
Lieferung der Bestellung
entspricht und richtigen
Ursprungs ist

Jede Lieferung

7 Prüfung nach
DIN EN 934-2

Gleichmäßigkeit der Dich-
te

In Zweifelsfällen

8

Zusatzmittel nach DIN EN
934-2 und bei Stahlbeton

nach DIN V 18998
3)

oder nach allgemeiner bau-
aufsichtlicher Zulassung

Prüfung zur Identifizie-
rung nach DIN EN
934-2, z. B. Dichte,
Infrarot

Übereinstimmung mit den
vom Hersteller angegebe-
nen Daten

In Zweifelsfällen
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Fortsetzung: Anhang A.1 Baustoffprüfungen
1 2 3 4Lfd.-

Nr.
Gegenstand der

Prüfung
Verfahren Ziel Prüfhäufigkeit

9 Prüfung des Liefer-
scheins oder Etiketts auf
der Verpackung vor dem
Entladen auf Überein-
stimmung mit der Be-
stellung 4)

Sicherstellung, dass die
Lieferung der Bestellung
entspricht und richtigen
Ursprungs ist

- Jede Lieferung

- Periodisch während der
Herstellung des Betons

10 Geeignetes Prüfverfah-
ren

Gleichmäßigkeit der Dich-
te bei Zusatzstoffen als
Suspension

In Zweifelsfällen

11

Zusatzstoffe / Farbstoffe
3)

(Flugasche nach DIN EN
450, Pigmente nach DIN EN
12878, andere nach Norm
oder allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung)

Prüfung des Glühver-
lusts bei pulverförmigen
Zusätzen, die für Beton
mit Luftporenbildner zu
verwenden sind.

Angabe der Veränderung
des Kohlenstoffgehalts,
der die Luftporen im Be-
ton beeinflussen kann

Jede Lieferung, die für
Beton mit Luftporenbild-
nern zu verwenden ist

12 Wasser, das nicht aus einer
öffentlichen Versorgungslei-
tung entnommen wird

Prüfung nach DIN EN
1008

Sicherstellung, dass das
Wasser frei von beton-
schädlichen Bestandteilen
ist

- bei Anwendung aus
einer neuen Quelle

- Wasser aus offenen
Wasserläufen: dreimal
jährlich oder häufiger
in Abhängigkeit von
den örtlichen Gege-
benheiten

- Sonstige Quellen:
einmal jährlich

- In Zweifelsfällen

13 Sichtprüfung Wöchentlich

14

Wieder aufbereitetes Was-
ser

Prüfung nach DIN EN
1008

Prüfung auf Feststoffge-
halt und Verunreinigun-
gen nach DIN EN 206-1
und DIN 1045-2, Abs.
5.1.2 bis 5.1.6 (Anfor-
derungen dürfen vom
Hersteller vervollständigt
werden)

In Zweifelsfällen

15 Betonstahl
nach DIN 488-1, allgemei-
ner bauaufsichtlicher Zulas-
sung oder DIN EN 10080
(soweit zulässig)

Prüfung des Liefer-
scheins oder Etiketts auf
der Verpackung vor dem
Entladen auf Überein-
stimmung mit der Be-
stellung 4)

Übereinstimmung mit den
Anforderungen in DIN
488-1, nach allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulas-
sung oder DIN EN 10080
(Sicherstellung der bei
der Bemessung ange-
nommenen Eigenschaften
über die gesamte Nut-
zungsdauer)

Jede Lieferung

16 Spannstahl
nach DIN EN 10138 oder
allgemeiner bauaufsichtli-
cher Zulassung

Prüfung des Liefer-
scheins oder Etiketts auf
der Verpackung vor dem
Entladen auf Überein-
stimmung mit der Be-
stellung 4)

Übereinstimmung mit den
Anforderungen nach all-
gemeiner bauaufsicht-
licher Zulassung oder DIN
EN 10138 (Sicherstellung
der bei der Bemessung
angenommenen Eigen-
schaften über die gesam-
te Nutzungsdauer)

Jede Lieferung
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Fortsetzung: Anhang A.1 Baustoffprüfungen
1 2 3 4Lfd.-

Nr.
Gegenstand der

Prüfung
Verfahren Ziel Prüfhäufigkeit

17 Einbauteile und Verbin-
dungsmittel

Verfahren des Herstel-
lers

Übereinstimmung mit den
Anforderungen (Sicher-
stellung der bei der Be-
messung angenommenen
Eigenschaften über die
gesamte Nutzungsdauer)

Jede Lieferung

18 Sonstige Baustoffe Prüfung des Liefer-
scheins oder Etiketts auf
der Verpackung vor dem
Entladen auf Überein-
stimmung mit der Be-
stellung 4)

Sicherstellung, dass die
Lieferung der Bestellung
entspricht und richtigen
Ursprungs ist

Jede Lieferung

1) Empfehlung: wöchentlich je Sorte eine Rückstellprobe für Prüfungen im Zweifelsfalle entnehmen.

2) Der Lieferschein muss entsprechend der Produktnorm auch Angaben über den höchstzulässigen Chloridgehalt
enthalten und sollte eine Klassifizierung der Empfindlichkeit gegen Alkali-Silika-Reaktion nach der Alkali-Richtlinie
des DAfStb angeben. Gegebenenfalls kann bei speziellen Gesteinskörnungen z. B. für Vorsatzrezepturen, auch eine
Eignung am Beton geprüft werden. Falls nicht genormtes Material verwendet wird, ist dessen Eignung zumindest
durch Prüfung am Endprodukt nachzuweisen.

3) Es wird empfohlen, von jeder Lieferung Proben zu entnehmen und aufzubewahren.

4) Entsprechend der Produktnorm oder sonstiger Festlegung muss der Lieferschein eine Konformitätserklärung oder
ein Konformitätszertifikat (bzw. Prüfzeichen und Nachweis der Überwachung) enthalten oder die genannten Papie-
re müssen dem Lieferschein beigefügt sein.

5) Dies ist nicht erforderlich, wenn die Produktionskontrolle für die Gesteinskörnung zertifiziert wurde und ein Pro-
dukt-Zertifikat vorliegt.
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Anhang A.2  Prüfung der Herstellung
1 2 3 4

Lfd.-Nr.

Gegenstand der Prüfung 1) Verfahren 1) Ziel Prüfhäufigkeit 2)

A.2.1 Beton

1 - Sichtprüfung der Wä-
geeinrichtung

- Prüfung anhand von
Unterlagen zum Her-
stellungsprozess

Übereinstimmung mit
vorgesehener Zusam-
mensetzung (bei ge-
wichtsmäßiger oder vo-
lumetrischer Dosierung)

- Täglich für jede ange-
wendete Zusammen-
setzung

- Nach jeder Verände-
rung

2

Mischungszusammen-
setzung
(außer Wassergehalt)

Geeignetes Verfahren
Übereinstimmung mit
vorgesehener Zusam-
mensetzung (nur bei
volumetrischer Dosie-
rung)

Monatlich für jede ange-
wendete Zusammenset-
zung

3 Wassergehalt von Frisch-
beton

Geeignetes Verfahren Bereitstellung von Anga-
ben für den w/z-Wert

- Täglich für jede ange-
wendete Zusammen-
setzung

- Nach jeder Verände-
rung

- In Zweifelsfällen

4 Chloridgehalt des Betons Berechnung Sicherstellung, dass der
maximale Chloridgehalt
nicht überschritten wird

Im Falle einer Erhöhung
des Chloridgehalts der
einzelnen Bestandteile

5 w/z-Wert von Frischbeton Berechnung (s. DIN EN
206-1 und DIN 1045-2,
Abs. 5.4.2)

Beurteilung der Konformi-
tät mit dem festgelegten
w/z-Wert

Täglich, wenn festgelegt

6 Luftgehalt von Frischbe-
ton, wenn festgelegt
(nur für Beton mit Luftpo-
ren gem. DIN EN 206-1
und DIN 1045-2, Tab.
D.1)

Prüfung nach DIN EN
12350-7 für Normal- und
Schwerbeton, ASTM C
173 für Leichtbeton

Beurteilung der Konformi-
tät mit festgelegtem
Luftporengehalt

1. Los jedes Produkti-
onstags, bis sich die
Werte stabilisiert haben

7 Betonmischung - Sichtprüfung

- Überprüfung anhand
von Unterlagen zum
Produktionsprozess

Konformität mit vorgese-
hener Zusammensetzung

Täglich für jeden
Mischer

8 Frischbetonanalyse Konformität mit vorgese-
henen Mischungswerten
(nur bei volumetrischer
Dosierung)

Monatlich

Sichtprüfung Korrekte Mischung Täglich für jeden
Mischer

9 Frischbeton

Konsistenzprüfung nach
DIN EN 12350-1, -2, -3,
-4 oder -5, ggf. Frischbe-
tonrohdichte nach –6
(entfällt bei erdfeuchtem
Beton)

Konformität mit vorgese-
hener Konsistenz

Wenn die Konsistenz
festgelegt ist, analog
DIN EN 206-1, Tab 13;
bei Prüfung des Luft-
geh.; im Zweifelsfall
nach der Sichtprüfung

10 Potentielle Betonfestigkeit Prüfung nach DIN EN
12390-1, -2, und -3,

Beurteilung der Konformi-
tät mit dem Zielwert
(z. B. geforderte Festig-
keitsklasse im Falle der
Druckfestigkeit)

Nach technischen
Regeln
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Fortsetzung: Anhang A.2  Prüfung der Herstellung

1 2 3 4
Lfd.-Nr.

Gegenstand der Prüfung 1) Verfahren 1) Ziel Prüfhäufigkeit 2)

11 Bauteilfestigkeit
(nur wenn diese Eigen-
schaft festgelegt ist)

Geeignetes Verfahren Beurteilung der Konformi-
tät mit dem Zielwert
(entspr. Anforderungen
des Herstellers)

Wöchentlich je ange-
wendetem Betontyp

12 Dichte von erhärtetem
Leicht- oder Schwerbeton

Prüfung nach DIN EN
12390-7

Beurteilung der festgeleg-
ten Dichte

So häufig wie Prüfung
der potentiellen Beton-
festigkeit

A.2.2 Sonstige Prüfgegenstände
(Dieser Prüfplan darf für spezielle Produktionszwecke angepasst oder vervollständigt werden)

1 Sichtprüfung
(im Vergleich zu Werks-
zeichnungen)

Jedes Fertigteil

2

Bewehrung

Messung
(im Vergleich zu Werks-
zeichnungen)

Übereinstimmung mit
geforderter Art, Menge,
Form, geforderten Maßen
und der Lage

In Abhängigkeit vom
Fertigteil und/ oder
Verfahren

3 Sichtprüfung Qualität der Schweißnäh-
te

Täglich

4

Schweißverbindung

Zug- und Faltversuche
nach DIN 4099 unter
den zu erwartenden
Bedingungen an Proben
der vorgesehenen
Schweißverbindungen 3)

Übereinstimmung mit den
Anforderungen nach DIN
488-1 und DIN 4099 3)

In Abhängigkeit vom
Fertigteil und/ oder
Verfahren nach DIN
4099 3)

5 Sichtprüfung Qualität des gerichteten
Stahls

Täglich

6

Richten des Stahls
(Weiterverarbeitung von
Betonstahl in Ringen)

Festgelegte Prüfverfah-
ren bzw. gemäß Zulas-
sung

Übereinstimmung des
gerichteten Stahls mit
den Anforderungen

In Abhängigkeit vom
Fertigteil und/ oder Ver-
fahren  bzw. gemäß
Zulassung

7 Sauberkeit und Trennmit-
telauftrag

Täglich

8

Sichtprüfung

Prüfung auf Verschleiß
und Verformung

In Abhängigkeit von
Formenwerkstoff und
Anwendungshäufigkeit

9

Formen, Schalung, Beweh-
rung und Einbauteile

Messung Bestimmung der Maße Jede neue Form, nach
wesentl. Änderungen
oder in Zweifelsfällen

10 Freigabe zum
Betonieren

Sichtprüfung Übereinstimmung mit den
Zeichnungen hinsichtlich
der Maße der Schalung,
der Lage der Dämm-
schichten, der Einbautei-
le, der Aussparungen, der
Bewehrungen (insbes.
der Betondeckungen, der
Durchmesser, Veranke-
rungs- und Übergrei-
fungslängen) mit den
Werksunterlagen; ausrei-
chende Anzahl von Ab-
standhaltern; Stabilität
der Schalungen; Möglich-
keiten des Einbringens
und Verdichtens des
Betons

Jedes Fertigteil
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Fortsetzung: Anhang A.2  Prüfung der Herstellung

1 2 3 4
Lfd.-Nr.

Gegenstand der Prüfung 1) Verfahren 1) Ziel Prüfhäufigkeit 2)

(Rüttelgassen bei Beweh-
rungsanhäufungen)

11 Einbringen des Betons Sichtprüfung Ordnungsgemäße Ver-
dichtung

Täglich

12 Produktion Kontrollmaßnahmen
anhand von Werksver-
fahren

Konformität mit doku-
mentiertem Werksverfah-
ren

Täglich

13 Sichtprüfung Täglich

14

Nachbehandlung

Nachweis der  maßge-
benden Bedingungen

Übereinstimmung mit den
Festlegungen und doku-
mentierten Werksverfah-
ren

Wöchentlich

15 Nachweis  der maßge-
benden Bedingungen

Täglich

16

Beschleunigtes
Erhärten

Messung der Temperatu-
ren

Übereinstimmung mit den
Festlegungen und doku-
mentierten Werksverfah-
ren Verfahrensabhängig

17 Freigabe zum Ausschalen Geeignetes Verfahren Ausreichende Festigkeit
beim Endformen

Vor Erstproduktion und
nach Veränderungen

18 Weiterbearbeitung nach
dem Betonieren

Geeignetes Verfahren Übereinstimmung mit den
Festlegungen und doku-
mentierten Werksverfah-
ren

In Abhängigkeit von
Verfahren und Festle-
gungen

19 Spannverfahren Überprüfung der allge-
meinen bauaufsichtlichen
Zulassung

Vorliegen einer allgemei-
nen bauaufsichtlichen
Zulassung des Spannver-
fahrens und/ oder des
Spannstahls

Jede Anwendung

20 Vorspannen Überprüfung der beim
Spannen aufgezeichne-
ten Spannprotokolle über
durchgeführte Messun-
gen

Einhalten der im Spann-
programm festgelegten
Reihenfolge, der Vor-
spannkräfte und der
Spannwege

Jede Anwendung

21 Einrichten für das Vor-
spannen

Überprüfung der Spann-
einrichtung

Einhalten der Maßtoleran-
zen nach DIN 1045-3

Halbjährlich

22 Schlupf von
Spanngliedern

Geeignetes Verfahren Übereinstimmung mit den
Festlegungen

In Abhängigkeit vom
Fertigteil und/ oder
Verfahren
(ggf. in Abhängigkeit
von Sichtprüfungen an
gesägten Abschnitten)

23 Korrosionsschutz der
Spannstäbe

Geeignetes Verfahren Nach Vorgaben der all-
gemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung des
Spannverfahrens und/
oder des Spannstahls und
auch zur Vermeidung von
Korrosion an den Stirnflä-
chen

Jede Anwendung

1) soweit durch technische Regel vorgeschrieben
2) soweit nicht durch technische Regel andere Häufigkeit vorgeschrieben
3) für geschweißte Bewehrungskörbe von Stahlbetonrohren gilt DIN V 1201
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Anhang A.3  Prüfung der Ausrüstung
1 2 3 4Lfd.-

Nr.
Gegenstand der Prüfung 1) Verfahren 1) Ziel Prüfhäufigkeit 2)

A.3.1 Prüf- und Messeinrichtungen

1 Festigkeitsprüfeinrichtung

2 Wägeeinrichtung

3 Einrichtung für die Bestim-
mung der Maße

4 Temperatur- und Feuchte-
messeinrichtung

Wenn für das Prüfver-
fahren nicht anders
angegeben, Kalibrierung
gegen eine Ausrüstung,
die nach bestehenden
deutschen Normen ka-
libriert wurde und aus-
schließlich für diesen
Zweck genutzt wird

Einwandfreies Funktionie-
ren und Genauigkeit

- Beim (Wieder-)Auf-
stellen oder nach grö-
ßeren Reparaturen

- Alle 2 Jahre, sofern
Festigkeitsprüfungen
im Rahmen der halb-
jährlichen Fremdüber-
wachung stattfinden
und dieses im WPK-
Handbuch geregelt ist,
sonst jährlich

A.3.2 Lagerungs- und Produktionsausrüstung

1 Baustofflagerung Sichtprüfung oder ande-
res geeignetes Verfah-
ren

Sicherstellen der Konfor-
mität mit den Anforderun-
gen und Vermeidung von
Verunreinigungen

- Bei Einrichtung

- Wöchentlich

2 Sichtprüfung Sicherstellung, dass die
Einrichtung in sauberem
Zustand ist und einwand-
frei funktioniert

Täglich

3

Wägeeinrichtungen oder
Einrichtungen zur volu-
metrischen Dosierung

Kalibrierung gegen eine
Ausrüstung, die nach
bestehenden deutschen
Normen kalibriert wurde
und ausschließlich für
diesen Zweck genutzt
wird

Vom Hersteller angegebe-
ne Genauigkeit

- Beim (Wieder-)Auf-
stellen oder nach grö-
ßeren Reparaturen

- Wägeeinrichtung ein-
mal jährlich

- Dosiereinrichtung
zweimal jährlich

- In Zweifelsfällen

4 Einrichtung zur kontinuierli-
chen Messung des Wasser-
gehaltes der feinen Ge-
steinskörnungen

Vergleich der tatsächli-
chen Menge mit dem
Ablesewert auf dem
Messgerät

Vom Hersteller angegebe-
ne Genauigkeit

- Beim (Wieder-)Auf-
stellen

- Zweimal jährlich

- In Zweifelsfällen

5 Mischer Sichtprüfung Überprüfung auf Ver-
schleiß und einwandfreies
Funktion

Wöchentlich

6 Formen Sichtprüfung Zustand (z. B. Sauberkeit,
Verschleiß und Verfor-
mung)

Regelmäßig in Abhängig-
keit von Werkstoffart und
Anwendungshäufigkeit,
mindestens jedoch pro-
duktionstäglich

7 Kalibrierung gegen eine
Ausrüstung, die nach
bestehenden deutschen
Normen kalibriert wurde
und ausschließlich für
diesen Zweck genutzt
wird

Einwandfreies Funktionie-
ren und Genauigkeit

- Beim (Wieder-)Auf-
stellen

- Zweimal jährlich

- In Zweifelsfällen

8

Spanneinrichtung

Sichtprüfung Verschleiß der Veranke-
rungsvorrichtung

Wöchentlich für jede
verwendete Ausrüstung
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Fortsetzung: Anhang A.3  Prüfung der Ausrüstung
1 2 3 4Lfd.-

Nr.
Gegenstand der Prüfung 1) Verfahren 1) Ziel Prüfhäufigkeit 2)

9 Betoniergerät/ -ausrüstung Prüfanweisungen des
Herstellers

Richtige Verdichtung des
Betons

Prüfanweisungen des
Herstellers

1) soweit durch technische Regel vorgeschrieben
2) soweit nicht durch technische Regel andere Häufigkeit vorgeschrieben

Anhang A.4  Prüfung des Endprodukts
1 2 3 4Lfd.-

Nr.
Gegenstand der Prüfung 1) Verfahren 1) Ziel Prüfhäufigkeit 2)

.4.1 Produktprüfungen
(Dieser Prüfplan darf für spezielle Produktionszwecke angepasst werden. Er muss ergänzt werden, soweit in
den zugehörigen Technischen Regeln weitergehende Prüfungen festgelegt sind.)

1 Maße, Festigkeit, Wasser-
aufnahme, Frost-
/Taumittelwiderstand
(Nur wenn diese Eigenschaft
festgelegt ist)

Nach Festlegung oder
geeignetem Prüfverfah-
ren (Wasseraufnahme
nach DIN EN 13369,
Anhang J)

Übereinstimmung mit den
festgelegten Anforderun-
gen

Alle fünf Produktionstage
je Typ des verwendeten
Festbetons

2 Endkontrolle Referenzprüfungen, die
in der Produktnorm
beschrieben sind (oder
sich auf indirekte Prü-
fungen beziehen)

Übereinstimmung mit den
festgelegten Anforderun-
gen

In Abhängigkeit vom
Fertigteil und der Eigen-
schaft

3 Kennzeichnung/ Beschilde-
rung

Sichtprüfung Übereinstimmung mit den
festgelegten Anforderun-
gen

Täglich

4 Übereinstimmung mit den
festgelegten Anforderun-
gen

5

Lagerung Sichtprüfung

Aussonderung fehlerhafter
Produkte

Täglich

6 Auslieferung Sichtprüfung Richtiges Lieferalter, Ver-
laden und korrekte Liefer-
papiere

Täglich

1) soweit durch technische Regel vorgeschrieben
2) soweit nicht durch technische Regel andere Häufigkeit vorgeschrieben
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